
 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: InnoTec TSS Aktiengesellschaft.  

 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf.  

 

§ 2 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von mindestens 

10 % des Kapitals von einzelkaufmännischen Unternehmen oder Handelsgesellschaften 
sowie die Veräußerung solcher Beteiligungsrechte, ferner Entwicklung, Produktion und 

Vertrieb von Bauelementen. 

 
(2) Innerhalb dieser Grenze ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen be-

rechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich er-
scheinen, mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das 

Kreditwesen.  
 

§ 3 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 

§ 4 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundes-

anzeiger, soweit nicht das Gesetz im Einzelfall etwas anderes bestimmt. 

 
 

II. Grundkapital und Aktien 
 

§ 5 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt                        Euro  15.312.000,00. 

 
(2) Es ist eingeteilt in 9.570.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

 
(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

 
(4) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bestimmt 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das gleiche gilt für Schuldver-

schreibungen. 
 

(5) Die Gesellschaft kann Einzelaktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehr-
zahl von Aktien verbriefen (Sammel-Aktien). Der Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-

fung des Anteils ist ausgeschlossen. 

 
(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Juni 2011 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.656.000,00 Euro ein- oder mehrmalige 
Ausgabe von bis zu 4.785.000 Inhaberstückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug 

anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
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 Für Spitzenbeträge, 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von Aktien 

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen, 

 bei Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 10 % des zum Zeitpunkt der Ausnutzung 

dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, und wenn der 
Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht 
wesentlich unterschreitet. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden dabei Aktien 

angerechnet, die binnen des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien aus 

genehmigtem Kapital im Übrigen aus Kapitalerhöhungen oder durch Veräußerung 
eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 5 der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 
22. Juni 2011 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 

 

III. Der Vorstand 
 

§ 6 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. 
 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 

 
§ 7 

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, 

vertritt dieses die Gesellschaft allein. 
 

 

IV. Der Aufsichtsrat 
 

§ 8 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden längstens für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit bestimmt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in 

dem sie ihr Amt antreten, nicht mitgerechnet. 
 

(2) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, 
so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. 

 

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand niederlegen. 
 

§ 9 
Im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung zu 

wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsrats-

sitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt 
der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit unter dem Vorsitz des an Lebensjahren 
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ältesten Aufsichtsratsmitgliedes aus seiner Mitte den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und  
einen Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats aus, so hat der Aufsichtsrat 

unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
 

§ 10 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder von seinem Stellvertreter 
einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfte es erfordern. 

 
(2) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter. Die Art der 

Abstimmung wird vom Vorsitzenden der Sitzung bestimmt. 
 

(3) Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher, 

telegrafischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden, wenn der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter dies anordnet und kein Mitglied des 

Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. 
 

(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

 
(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den 

Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 
 

§ 11 
(1) Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist erforderlich 

1.1 zum Erwerb und zur Veräußerung von Aktien und Beteiligungen, 

1.2 zur Aufnahme von Darlehen mit einer längeren als einjährigen Laufzeit sowie zur 
Aufnahme von Anleihen, 

1.3 zur Erteilung von Prokuren. 
 

(2) Der Aufsichtsrat kann noch andere Geschäfte bestimmen, die seiner Zustimmung 

bedürfen. 
 

§ 12 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen nach Ablauf des 

Geschäftsjahres eine feste Vergütung, die für das einzelne Mitglied Euro 10.000,- für den 

Vorsitzenden das Doppelte und für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache 
beträgt. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft. 

 
 

V. Hauptversammlung 
 

§ 13 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland statt. Sie wird durch den Vorstand oder in 
den gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

 
(2) Die Einberufung muss mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich 

die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben, bekannt gemacht werden; 

dabei werden der Tag der Bekanntmachung und der letzte Anmeldetag nicht 
mitgerechnet.  

 
§ 14 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des siebten Tages vor der 
Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur Hauptver-

sammlung bezeichneten Stelle anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss 
in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Außerdem ist die Berechtigung zur 
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Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts vom Aktionär 
durch einen in Textform durch das depotführende Institut erstellten Nachweis des 

Anteilsbesitzes nachzuweisen. Dieser Nachweis kann in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen, hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der 

Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft bis spätestens am siebten 

Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln 

an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu 

verlangen.  

§ 15 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.  
 

(2) Falls Aktien nicht voll eingezahlt sind, beginnt das Stimmrecht nach Maßgabe des  
§ 134 Abs. 2 Satz 3 und 5 AktG mit der Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage. 

 

§ 16 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein 

Stellvertreter oder ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrats. Für den Fall, dass ein Mit-
glied des Aufsichtsrats den Vorsitz nicht übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter 

Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Ge-

genstände der Tagesordnung. 
 

(3) Der Vorsitzende bestimmt die Form und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung. 
 

(4) Der Versammlungsleiter ist berechtigt, für das Rede- und Fragerecht zusammenge-

nommen einen angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptver-
sammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt und für den einzelnen 

Redner zu setzen. 
 

§ 17 

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit und, soweit 
eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst, falls nicht 

das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. 
 

(2) Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat er-

mächtigt. 
 

 
 

Ende der Satzung 


